
1. Beiblatt 

312!A.B" , 

zu 366/J. 

Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 
, .' . . .--.. "30 Jänner 1956 

A n fra A:' e b e a 11 t wort. u .n~ 

Eine ihm a.m 9, Dezember 1955 zugekommene Anfrage de:J.'l Abg. 0 1 EI. h 
/ 

und Genossen, betreffend eine, neuerliche Eingabe der Bundeskammer der gewerblichen 
I. 

Wirtsohaftwegen Verfolgung von Übertretungen derArbeit~zeitordnung, beantwortet 

Bundesminister ~ Justiz Dr. Xa p f e r wie folgt: 

nEs ist riohtig, dass die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft mit 

einem Schreihen vom 27. Oktober 1955 neuerlioh an das Bundesininis.terium für Justiz 
mit 'dem Ersuchen herangetreten 1st, Idie Staatsanwaltsohaften anzuweisen, von 
der weiteren Verfolgung vontlbertretungen der Arbeitszeitordnung Abstand zu nehmen, 

bzw. die Innehaltung in einsohlägigen Strafverfahren bei den Ge~iohten zu 
beantragen'. Dieses ne~e Ersuohenwurde damit begründet. dass das Landesgerioht 
für Strafsachen Wien eine wegen Vergehens nach § 25 der Arbeitszeitordnung ans-e­

klagte Firmeninhaberin mit Urteil vom 20. September 19?5, 1 b E Vr 1081/55, 
unter Hinweis darauf freigesproohen habe, dass die Verordnung über die 
60.Stunden.Woohenoeh in Kraft stehe und dass die Arbeitszeitordnung mangels ge-

D " 

hör~ger Kundmaohung in Österreioh gar nioht gelte. Gegen die~es UBteil hat die 

Staatsanwaltsohaft Wien Be~ erhoben, über die vermutlich 1m Jänner 1956 
duroh das Oberlandesgericht Wien - nicht durch den Obersten Gerinhtshof, wie 

die Bundeskammer vermeint - entschieden werden wird. 
Wie ich in der Antwort auf eine Anfrage der Abg. Pro k s 0 h 

und.Genossen zur Arbeitszeitordnung (Schreiben Vom 19. September 1955, 

JMZ1.12.804-9a.!55 zu 1652/NR/55) bereits ausgeführt hal)e, hat sich das :Bundes­
ministerium fü» ~ustiz nicht veranlasst gesehen, die in den dort näher bezeichneten 
Sohreiben"der Bundeskammer der gewerblichen Wirtsohaft und der Kanuner der gewerb-. . ,-. 

liohen Wirtschaft für Niederösterreich erfolgte Anregung, die auf das' gleiohe Ziel 
gerichtet war, aufzugreifen. Auch nach der oben dargelegten Sach- und Reohtslage 

sieht das Bundesministerium für·Justiz derzett keinen Grund, den Anklagebehörden 
die von der Bundeska.mmer der g~werblichen Wirtschaft angeregten Weisungen "'Zu er.;.. 
teilen; eine Weisung an die: Ariklagebehörden, keine Anklagen wegen Zuwiderhandlungen 
gegen die ArbeitszeitordnUDB zu erheben, wUrde erst e rgda en, wenn der Oberste 
Gerichtshof ausspreohen sollte, dass § 25 der Arbeitszeitordnung nicht in Geltung 
stehe," 
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